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Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Par 1 a m e n t 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Pilz und Gen. haben am 

7. November 1988 unter der Nr. 2896/J-NR/1988 an mich eine 

schriftliche Anfrage betreffend Ingrid Strobl gerichtet, welche 

d~n folgenden Wortlaut hat: 

"1. Was ist Ihnen Uber die Inhaftierung von Ingrid Strobl 

bekannt? 

2. Was haben Sie bisher unternommen, um Uber diesen Fall 
informiert zu werden? 

3. Haben Sie mit den BRD-BehBrden vor dem Empfang dieser 

Anfrage offiziell im Fall Strobl Kontakt aufgenommen? Wenn ja, 

wann und zu welchem Zweck? Wenn nein, warum nicht? 

4. Haben Sie versucht, eine persBnliche Stellungnahme von 

Ingrid Strobl zu erhalten? 

5. Haben Sie bzw. die Ihnen unterstellten BehBrden mit der 
Bsterreichischen staatsbUrgerin Strobl Kontakt aufgenommen? 

Wenn ja, wie und zu welchem Zweck? Wenn nein, warum nicht? 

6. Werden Sie vom Bsterreichischen Botschafter in der BRD 

regelmäßig über Ingrid Strobl informiert? 
7. Wie beurteilen Sie die Haftb~dingungen von Ingrid Strobl? 

8. Wissen Sie, daß Ingrid Strobl sogar daran gehindert 

wird, die Korrekturfahnen zu ihrem Buch über den Widerstand von 

Frauen gegen den Faschismus zu lesen? 

9. Was haben Sie bisher unternommen, um die Haftbedingungen 

von Ingrid Strobl zu verbessern? 
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10. Ist es fUr Sie akzeptabel, daß eine Bsterreichische 

Staatsbürgerin in der BRD eine politische Beugehaft über sich 

ergehen lassen muß? 

11. Welche MBglichkeiten haben Sie, um sich für Ingrid 

Strobl einzusetzen? 

12. Sind Sie bereit, sich fUr die Freilassung von Ingrid 

Strobl einzusetzen? 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 1: Mir ist bekannt, daß die Bsterreichische Staats­

bUrgerin Dr. Ingrid Strobl am 20. Dezember 1987 in der Bundes­

republik Deutschland wegen Verdachts der Beteiligung an einem 

Sprengstoffanschlag gegen die Lufthansa am 28.10.1986 in Köln 

und der Mitgliedschaft bei der terroristischen Vereinigung 

"Revolutionäre Zellen" verhaftet wurde. Anfang November d.J. 

wurde gegen die Genannte das Hauptverfahren erBffnet. Die 

Untersuchungshaft wurde zuletzt bis 19. Jänner 1989 verlängert. 

Zu 2, 4 und 5: Nach Bekanntwerden der Verhaftung der 

Genannten wurde das Österreichische Generalkonsulat MUncheh 

beauftragt, Näheres Uber den Fall zu berichten. Ein Vertreter 

desselben stattete Ingrid Strobl im Februar 1988 eihen Haftbe­

such ab, bei dem allerdings eine Erörterung der gegen die 

Genannte erhobenen VorwUrfe nach deutschem Recht nicht zUlässig 

war. Rückfragen bei den Justizbehörden der Bundesrepublik 

Deutschland ergaben eine Bestätigung der erwähnten, aus den 

Medien bekannten Tatvorwürfe. 

Zu 3: Mit BRD-Behörden wurde durch das ÖGK MUnchen erstmals 

im Jänner und Februar 1988 zwecks Klärung des Haftgrundes und 

Genehmigung des Haftbesuches Verbindung aufgenommen, in der 

Folge bestand laufender Kontakt des Generalkonsulates mit den 

zUständigen deutschen Justizsteilen, um den Fortgang des 

Strafverfahrens zu verfolgen. 

Zu 6: Da sich in der Bundesrepublik Deutschland ständig 

mehrere hundert Österreicher in Haft befinden, ist eine 

regelmäßige Information des Bundesministeriums für auswärtige 
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Angelegenheiten durch den Bsterreichischen Botschafter in Bonn 

Uber jeden einzelnen Haftfall nicht mBglich. Im Ubrigen wird 

der Fall Ingrid Strobl,wie sich aus obigen AusfUhrungen 
ergibt, vorn ÖGK MUnchen, verfolgt. 

Zu 7 und 9: Im Februar 1988 hat das ÖGK MUnchen auf Wunsch 

von Frau Dr. Strobl deren Verlegung in einen besseren Haftraum 

erwirkt. Seither hat die Genannte geg~nUber dem GK keine 

neuerlichen VerlegungswUnsche geäußert. 

Zu 8: Dieser Umstand war mir bisher nicht bekannt. Das ÖGK 

MUnchen wurde beauftragt, die diesbezUgliehe Sach- und 

~' Rechtslage zu klären. 

Zu 10: Angesichts des Umstandes, daß die Bundesrepublik 

Deutschland ebenso wie österreich ein Rechtsstaat und 
V~rtragsstaat der Europäischen Menschenrechtskonv~ntion ist, 

bin ich nicht der Meinung, daß sich Dr. Ingrid Strobl in 

"politischer Beugehaft" befindet. 

Zu 11 und 12: Im Hinblick darauf, daß auch in der 

BundesrepublikDeutschland die Gerichte unabhängig sind, habe 

ich nicht die MBglichkeit, in ein schwebendes Gerichtsverfahren 

in der BRD einzugreifen. Frau Dr. Strobl kann jedoch nach den 

Gesetzen der BRD selbst oder durch ihren Anwalt 

HaftprUfungsanträge stellen. Die Entscheidung U~e,.r den 

Zeitpunkt der Freilassung der Genannten liegt bei den 

Gerichten. Eine diesbezligliche Intervention auf politischer 

oder diplomatischer Ebene wäre daher ein Versuch einer 

unzulässigen Einflußnahme und wUrde als solcher von den 

deutschen BehBrden und Gerichten wohl auch zurUckge~iesen 

werden. 

Der Bundesmi 
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